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Beschlussvorlage 
 

Abteilung/Amt Kämmerei Nummer 2025/117 

Sachbearbeiter Frau Ramer Datum 31.03.2025 

Aktenzeichen SG 20 - ZV 
Schönbrunn 

  

 

 Beratungsfolge Sitzungstag Status 

 Stadtrat 29.04.2025 öffentlich 

 
 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 für den Zweckverband Kindergarten 

Schönbrunn 
 

Sachverhalt / Rechtslage 

 
Die Stadt Bad Staffelstein ist mit 48 (2024: 47) Kindern Mitglied im Zweckverband "Kindergarten 
Schönbrunn“. Die Stadt Lichtenfels ist mit 21 Kindern (2024: 22) weiteres Mitglied im 
Zweckverband. 
 
Der vorgelegte Haushalt 2025 schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 
mit 920.000 € (2024: 873.000 €) und im Vermögenshaushalt mit 31.200 € (2024: 4.000 €) ab. 
Wesentliche Ausgabefaktoren sind auch dieses Jahr die Personalkosten. 
 
Der im Verwaltungshaushalt umzulegende Bedarf beträgt 75.900 €, wobei die Verwaltungsumlage 
pro Kind im Jahr 2025 wieder 1.100 € beträgt. Die Stadt Bad Staffelstein hat für 48 Kinder 52.800 
€ zu entrichten. 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. Der Zweckverband ist schuldenfrei und verfügt über 
Rücklagen von rd. 107.000 €, von denen im Jahr 2025  31.200 € entnommen werden. 
 
 
Seitens der Kämmerei bestehen gegen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2025 des 
Zweckverbands Kindergarten Schönbrunn keine Bedenken.  
 
Die Haushaltsunterlagen liegen bei Bedarf zur Einsichtnahme in der Finanzverwaltung vor. 

 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Haushalt 2025 des Zweckverbandes Kindergarten Schönbrunn 
und erhebt keine Einwendungen. 

 
 
Bad Staffelstein, 31.03.2025 
 
 
 
Ramer 
Kämmerin 
 


